
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1957/3/13 1Ob148/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1957

Norm

ABGB §1091 A1

Rechtssatz

Bedeutungslos ist der Umfang des Unternehmens bei Abschluß des Bestandvertrages und ob es etwa wegen

Krankheit, Arbeitsunfähigkeit des Unternehmers von diesem gar nicht weitergeführt werden könnte.
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